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hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 29. Januar 2004  
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht    
Prof. Dr.  D r i e h a u s   sowie die Richter am Bundesverwaltungsgericht  
van  S c h e w i c k ,   Dr.  D e t t e ,   L i e b l e r   und   Prof. Dr.  R e n n e r t 
 
 
ohne mündliche Verhandlung für Recht erkannt: 
 
 

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 6. Juni 
2003 wird zurückgewiesen. 
 
Die Beklagte trägt die Kosten des Revisionsverfahrens. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I. 

 

Die Beteiligten streiten darum, ob die für den Bahnhofsvorplatz in Lüneburg getroffe-

ne Haltverbotsregelung auch für Fahrräder gilt, die auf einer der Nutzung durch Fuß-

gänger vorbehaltenen Fläche abgestellt wurden. 
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Der als Fußweg gewidmete Bereich westlich des Bahnhofshauptgebäudes nimmt 

unmittelbar vor dem Hauptportal des Lüneburger Bahnhofs eine Fläche von rund 

100 m² ein. Er erstreckt sich außerdem in nördlicher und südlicher Richtung in einem 

etwa 3 m breiten Streifen entlang des Bahnhofsgebäudes. Der als Fußgängerzone 

gewidmete Platz vor dem Hauptportal wird von als Ortstraße gewidmeten Fahrbah-

nen nebst Gehwegen und Kurzparkzonen umschlossen. Nördlich des Bahnhofsge-

bäudes befindet sich ein in privatrechtlicher Form betriebenes zweigeschossiges 

Parkhaus für Fahrräder (Radspeicher), dessen Benutzung entgeltpflichtig ist.  

 

Auf der Grundlage einer entsprechenden verkehrsbehördlichen Anordnung vom 

24. September 1999 brachte die Beklagte an den Zufahrten zum Bahnhofsvorplatz 

jeweils auf beiden entlang den Fahrbahnen verlaufenden Gehwegen eine Beschilde-

rung in Gestalt der Verkehrszeichen 290 und 292 (eingeschränktes Haltverbot für 

eine Zone), des Zusatzzeichens 1053-30 "Parken in gekennzeichneten Flächen er-

laubt" sowie des Zusatzzeichens 1060-11 "auch Fahrräder (Symbol)" an. 

 

Mit seinem an die Beklagte gerichteten Schreiben vom 22. August 2001 verwies der 

Kläger auf Presseberichte über das zwangsweise Entfernen von Fahrrädern vom 

Bahnhofsvorplatz durch die Beklagte und deren Verbringen in den Radspeicher, 

dessen Betreiber sie nur gegen die Zahlung von 30 DM wieder herausgebe. Er 

machte geltend, dass es keine das Abstellen von Fahrrädern untersagende Rege-

lung gebe, und bat um das Unterlassen einer weiteren zwangsweisen Entfernung 

von Fahrrädern bzw. um rechtliche Stellungnahme. Die Beklagte berief sich in dem 

anschließenden Schriftwechsel darauf, dass nach der von ihr angebrachten Beschil-

derung auch Fahrräder innerhalb des als Zone erfassten Bahnhofsvorplatzes einem 

eingeschränkten Haltverbot unterlägen.  

 

Der Kläger hat mit seiner Klage die Feststellung begehrt, dass das von der Beklagten 

im Bahnhofsbereich in Lüneburg angeordnete eingeschränkte Haltverbot für eine 

Zone mit dem Zusatzschild "auch Fahrräder" nicht das Abstellen von Fahrrädern auf 

Verkehrsflächen, die der Fußgängernutzung vorbehalten sind, untersage. Diese Kla-

ge hat er später um den Leistungsantrag auf Erstattung von 15 € erweitert, die er zu 

entrichten hatte, um sein Fahrrad zurückzuerhalten, das am 15. August 2002 vom 
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Gehweg vor dem Bahnhofsvorplatz entfernt und in Gewahrsam des Betreibers des 

Fahrradspeichers gegeben worden war. 

 

Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat mit Urteil vom 25. September 2002 die begehr-

te Feststellung getroffen und die Beklagte außerdem antragsgemäß zur Zahlung 

verurteilt. 

 

Die Berufung der Beklagten hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit Urteil vom 

6. Juni 2003 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt: Die Erstattungsklage 

sei schon deshalb begründet, weil die formellen Voraussetzungen für eine Kostener-

hebung nicht erfüllt seien. Auch die Feststellungsklage sei zulässig und begründet. 

Zwar könne im Hinblick auf den Verordnungstext zu den Zeichen 290 und 292, wo-

nach das Verbot für alle öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des durch die Zei-

chen 290 und 292 begrenzten Bereichs gelte, die von der Beklagten befürwortete 

Erstreckung auch auf das Abstellen von Fahrrädern auf Gehwegen nicht als von 

vornherein ausgeschlossen angesehen werden. Doch ergebe sich die vom Kläger 

vertretene Begrenzung der Reichweite des Haltverbots aus der Entstehungsge-

schichte, dem Bedeutungszusammenhang und dem Zweck der Vorschrift. Etwas an-

deres folge auch nicht aus den zusammen mit den Zeichen 290 und 292 angebrach-

ten Zusatzzeichen 1053-30 und 1060-11. Das Zusatzzeichen 1053-30 "Parken in 

gekennzeichneten Flächen erlaubt" wirke sich auf die hier streitige Frage, ob das 

eingeschränkte Zonenhaltverbot das Abstellen von Fahrrädern auf der Fußgänger-

nutzung vorbehaltenen Flächen erfasse, nicht aus. Das Zusatzzeichen 1060-11 

"auch Fahrräder" könne - abgesehen von der Frage, ob die Beklagte überhaupt zu 

dessen Anbringung berechtigt sei - das eingeschränkte Haltverbot keinesfalls auf 

Gehwege ausdehnen.  

 

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen 

Revision. 

 

Der Kläger hält das angefochtene Urteil für zutreffend. 
 

Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht beteiligt sich 

nicht am Verfahren. 
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Die Beteiligten haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzich-

tet. 

 

 

II. 

 

Die Revision der Beklagten ist unbegründet. Das Oberverwaltungsgericht hat ihre 

Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Lüneburg ohne Verstoß gegen 

Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO) zurückgewiesen.  

 

1. Zu Recht ist das Oberverwaltungsgericht von der Zulässigkeit des Feststellungs-

antrages ausgegangen. Das Begehren des Klägers ist gemäß § 43 VwGO auf die 

("negative") Feststellung gerichtet, dass durch die von der Beklagten angeordnete 

Verkehrsregelung kein Rechtsverhältnis besteht, das ihn verpflichtet, das Abstellen 

von Fahrrädern auf dem Bahnhofsvorplatz zu unterlassen (vgl. Urteil vom 7. Mai 

1987 - BVerwG 3 C 1.86 - BVerwGE 77, 214, 215 f.). An der begehrten Feststellung 

hat der Kläger ein berechtigtes Interesse, nachdem er beabsichtigt, sein Fahrrad wei-

terhin auf dem Bahnhofsvorplatz abzustellen, und dieses Recht von der Beklagten 

bestritten wird (vgl. Urteile vom 7. Mai 1987 - BVerwG 3 C 1.86 - BVerwGE 77, 215, 

216, und vom 21. August 2003 - BVerwG 3 C 15.03 -). Schließlich steht auch die 

grundsätzliche Subsidiarität der Feststellungsklage nach § 43 Abs. 2 VwGO ihrer 

Zulässigkeit hier nicht entgegen. Dies gilt zum einen hinsichtlich einer Anfechtung 

des als Allgemeinverfügung im Sinne von § 35 Satz 2 VwVfG einzustufenden Zo-

nenhaltverbotes (stRspr, vgl. Urteil vom 9. Juni 1967 - BVerwG VII C 18.66 - 

BVerwGE 27, 181, 182; Beschluss vom 7. November 1977 - BVerwG VII B 135.77 - 

Buchholz 310 § 80 VwGO Nr. 30 = NJW 1978, 656 sowie zuletzt Urteil vom 

21. August 2003 - BVerwG 3 C 15.03 -). Der Kläger bestreitet nicht die Rechtmäßig-

keit der Anordnung und strebt deren Aufhebung an, sondern will ihre Anwendbarkeit 

auf das Abstellen von Fahrrädern auf Flächen geklärt haben, die der Fußgängernut-

zung vorbehalten sind. Ein Kostenbescheid, durch dessen Anfechtung die Reichwei-

te des Haltverbots inzidenter geklärt werden könnte, ist ebenfalls nicht ergangen. 

Ebenso wenig greift die Subsidiaritätsklausel hinsichtlich einer auf die Erstattung der 

erhobenen Kosten gerichteten allgemeinen Leistungsklage, da der Rechtsschutz hier 



 - 6 -

in seiner Reichweite gegenüber der Feststellungsklage zurückbliebe. Der Kläger hat 

mit seinem Erstattungsanspruch bereits wegen formeller Mängel der Kostenerhe-

bung Erfolg, damit ist aber im Rahmen der Leistungsklage eine Klärung des streiti-

gen Geltungsbereichs des Zonenhaltverbots nicht mehr zu erreichen. 

 

2. Die Auffassung des Berufungsgerichts, dass das von der Beklagten für den Bahn-

hofsbereich in Lüneburg angeordnete eingeschränkte Zonenhaltverbot auch mit den 

angebrachten Zusatzschildern nicht das Abstellen von Fahrrädern auf Flächen um-

fasst, die der Fußgängernutzung vorbehalten sind, steht im Einklang mit Bundes-

recht. 

 

Nach § 41 Abs. 2 Nr. 8 StVO werden durch die Zeichen 290 und 292 die Grenzen 

der Haltverbotszone bestimmt. Das Verbot gilt - so Satz 2 der diese Zeichen erläu-

ternden Regelung - für alle öffentlichen Verkehrsflächen des durch die Zeichen 290 

und 292 begrenzten Bereichs, sofern nicht abweichende Regelungen durch Ver-

kehrszeichen angeordnet oder erlaubt sind. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist 

daraus, dass nach dem Wortlaut dieser Regelung der Geltungsbereich des einge-

schränkten Zonenhaltverbots "alle öffentlichen Verkehrsflächen" der Zone erfassen 

soll, nicht zu schließen, dass damit auch die einer Nutzung durch Fußgänger vorbe-

haltenen Flächen innerhalb der Zone erfasst werden. 

 

a) Dies ergibt sich zum einen aus der Entstehungsgeschichte. Dieser Satz ist in § 41 

Abs. 2 Nr. 8 StVO durch die Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung 

vom 21. Juli 1980 (BGBl I S. 1060) ausweislich der amtlichen Begründung (VkBl 

1980 S. 518) eingefügt worden, weil in obergerichtlichen Entscheidungen zum Teil 

die Auffassung vertreten worden war, das Zonenhaltverbotszeichen 290 gelte ledig-

lich für die Fahrbahn einer Straße und erstrecke sich ohne entsprechendes Zusatz-

schild nicht auf den Seitenstreifen. Die Ergänzung entsprach einem Beschluss des 

Bund-Länder-Fachausschusses (BLFA) für den Straßenverkehr und die Verkehrspo-

lizei vom 8./9. März 1979 und sollte der Klarstellung dienen, dass das Zeichen 290 

für alle tatsächlich öffentlichen Verkehrsflächen gelte. Die in der amtlichen Begrün-

dung inhaltlich in Bezug genommenen, wenn auch nicht genannten Entscheidungen 

des OLG Schleswig vom 19. Mai 1978 (- 1 Ss OWi 279/78 - VerkMitt 1979 Nr. 40 

= SchlHA 1978, 163) und des OLG Celle vom 9. November 1979 (- 2 Ss OWi 
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205/79 - DAR 1980, 156) waren auf der Grundlage des alten Verordnungstextes da-

von ausgegangen, dass Seiten- und Parkstreifen sowie Park- und Ladebuchten 

- mithin aber jedenfalls Flächen, die auch dem Kraftfahrzeugverkehr offen standen - 

vom Zeichen 290 in der früheren Form nicht umfasst wurden. Aus all dem hat das 

Berufungsgericht zu Recht auf eine nur begrenzte Erweiterung geschlossen.  

 

Diese Auslegung deckt sich auch mit der vom Berufungsgericht beim Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen eingeholten Stellungnahme vom 8. April 

2003. Dort wird ausgeführt, der Verordnungsgeber habe mit dem eingefügten Satz 

verdeutlichen wollen, dass sich ein Haltverbot auch auf Seitenstreifen und andere mit 

Fahrzeugen befahrbare öffentliche Verkehrsflächen in einer Haltverbotszone erstre-

cke, nicht jedoch auf Fußgängerverkehrsflächen. Der Verordnungsgeber habe eine 

Reglementierung des Abstellens von Fahrrädern auf Fußgängerverkehrsflächen be-

wusst nicht vorgesehen.  

 

b) Eine Bestätigung findet diese Auslegung im systematischen Zusammenhang der 

Regelungen des eingeschränkten Haltverbots (Zeichen 286) und des eingeschränk-

ten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290/292).  

 

In der amtlichen Begründung der Zehnten Verordnung zur Änderung der Straßenver-

kehrs-Ordnung vom 9. November 1989 wird für die Neufassung der Vorschriften über 

das Zonenhaltverbot ausdrücklich hervorgehoben, dass die Zeichen 290 und 292 die 

Bedeutung eines eingeschränkten Haltverbots erhalten, das materiell dem Zeichen 

286 entspricht, jedoch - um gerade zentrale Bereiche mit besonders schützenswerter 

städtebaulicher Substanz von Verkehrszeichen möglichst frei zu halten - für eine Zo-

ne angeordnet werden kann (VkBl 1989 S. 784; vgl. auch Bouska, DAR 1989, 441, 

443). Entsprechend war das Verhältnis zwischen eingeschränktem Haltverbot und 

Zonenhaltverbot im Übrigen auch bereits vor der Modifizierung des Zeichens 290 

durch die Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung vom 21. Juli 1980 

verstanden worden, wie die genannten Beschlüsse des OLG Schleswig und des 

OLG Celle zeigen, die hierauf ihre enge Auslegung der Vorgängerregelung des Zo-

nenhaltverbots gestützt hatten.  
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Das eingeschränkte Haltverbot des Zeichens 286, das nach § 41 Abs. 2 Nr. 8 StVO 

das Halten auf der Fahrbahn über drei Minuten, ausgenommen zum Ein- oder Aus-

steigen oder zum Be- oder Entladen, verbietet, gilt aber - entsprechend dem Wortlaut 

dieser Regelung - nur für Fahrbahnen. Es kann, wie in der genannten Bestimmung 

ausdrücklich geregelt ist, durch das Zusatzschild "auch auf Seitenstreifen" entspre-

chend erweitert oder durch das Zusatzschild "auf dem Seitenstreifen" auf ein Halt-

verbot allein auf dem Seitenstreifen begrenzt werden. Dagegen darf es, auch mit Zu-

satzschildern, nicht für Gehwege verwendet werden, da es sich - ebenso wie das 

Zeichen 283 (Haltverbot) - nur an den Fahrverkehr wendet (Hentschel, Straßenver-

kehrsrecht, 37. Aufl. 2003, § 41 StVO Anm. zu Zeichen 283; Bouska, DAR 1972, 

253, 261). Das eingeschränkte Haltverbot für eine Zone stellt aber, wie in der Be-

gründung der Zehnten Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung vom 

9. November 1989 nochmals zum Ausdruck kommt, nur eine grundsätzlich am Rege-

lungsgehalt des Zeichens 286 orientierte räumliche Erweiterung seines Geltungsbe-

reichs zur Vermeidung einer extensiven Beschilderung dar.  

 

Soweit allgemein angenommen wird, dass das eingeschränkte Haltverbot für eine 

Zone nach den Zeichen 290/292 in der betreffenden Zone außer für die Fahrbahnen 

auch für die Park- und Seitenstreifen, die Park- und Ladebuchten und freie Plätze 

Geltung habe (vgl. etwa Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 37. Aufl. 2003, § 41 StVO 

Anm. zu Zeichen 290, 292; Bouska, VD 1980, 197, 215 sowie DAR 1992, 281, 286; 

ebenso Stellungnahme des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungs-

wesen vom 8. April 2003), findet dies - soweit dem Fahrverkehr zugängliche Flächen 

betroffen sind - seine Rechtfertigung in der Änderung von § 41 Abs. 2 Nr. 8 StVO 

durch die Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung vom 21. Juli 1980. 

Sie war gerade in Reaktion auf die eine solche Erstreckung ausschließende bisheri-

ge Rechtsprechung erfolgt. Dagegen kann nicht - wie die Beklagte meint - zugleich 

von einer Erweiterung des Haltverbots auf vom Zeichen 286 nicht erfasste Gehwege 

ausgegangen werden. Einer solchen Erweiterung bedurfte es schon deshalb nicht, 

weil das Gehwegparken jedenfalls von Kraftfahrzeugen bereits von § 12 Abs. 4 

Satz 1 StVO, der die für das Gehwegparken maßgebliche Rechtsnorm ist (Urteil vom 

14. Mai 1992 - BVerwG 3 C 3.90 - BVerwGE 90, 189, 190), vorbehaltlich etwa der 

Gestattung durch das Zeichen 315 und von Parkflächenmarkierungen gemäß § 41 

Abs. 3 Nr. 7 StVO grundsätzlich verboten ist. 
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c) Eine abweichende Beurteilung ergibt sich auch nicht aus den von der Beklagten in 

Ergänzung des Zeichens 290 angebrachten Zusatzschildern. 

 

Das von der Beklagten verwendete Zusatzzeichen 1053-30 "Parken in gekennzeich-

neten Flächen erlaubt" enthält keine Regelung dazu, ob das hier streitige Abstellen 

von Fahrrädern auf den der Fußgängernutzung vorbehaltenen Flächen innerhalb der 

Haltverbotszone erlaubt ist. Es enthält eine Erlaubnis, dagegen nicht die Erweiterung 

eines Verbotes. 

 
Dem außerdem angebrachten Zusatzschild 1060-11 "auch Fahrräder (Symbol)" 

kommt nur der Regelungsgehalt zu, dass sich das mit dem Zeichen 290 angeordnete 

eingeschränkte Zonenhaltverbot im Rahmen seines örtlichen Geltungsbereichs auch 

auf Fahrräder erstreckt. Dieser räumliche Geltungsbereich umfasst aber gerade nicht 

das hier allein streitige Abstellen von Fahrzeugen auf Flächen, die der Nutzung durch 

Fußgänger vorbehalten sind. Diese Zusatzbeschilderung stellt vielmehr nur klar, dass 

das Haltverbot auf der Fahrbahn und anderen (auch) dem Fahrzeugverkehr zugäng-

lichen Flächen ebenfalls für Fahrräder gilt. Dies ergibt sich allerdings auch bereits 

unmittelbar aus dem Zeichen 286.  
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

 

Prof. Dr. Driehaus   Richter am Bundes-         Dr. Dette 
     verwaltungsgericht 
     van Schewick ist wegen 
     Urlaubs an der Unter- 

zeichnung verhindert. 
     Prof. Dr. Driehaus 
 

   Liebler     Prof. Dr. Rennert 

 

 

B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Revisionsverfahren auf 4 000 € fest-

gesetzt. 

 

 

Prof. Dr. Driehaus             Liebler      Prof. Dr. Rennert 
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